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Ansatz für die Entschädigung der Oberseminaristen für die Primarschulführung:
Fr. 777.50 pro Woche

Ansatz für die Entschädigung des Nachhilfeunterrichts zur sprachlichen Förderung
zugezogener fremdsprachiger Kinder (Regierungsbeschluss vom 14. Juli 1975):

Fr. 26. je Lektion

Familienzulage: Fr. 960,— pro Schuljahr I Art. 7 LBV) /Treueprämie: gemäss Art. 7a LBV

Sonderzulagen: gemäss Art. 8 LBV

Bemerkungen:
— Gemäss Regierungsbeschluss vom 14. September 1981 wid rückwirkend ab 1. September 1981 eine

Teuerungszulage von 3,1 % gewährt. Diese ist in die bestehenden Grundgehälter eingebaut worden. Dadurch
ist die Teuerung bis zum neuen Indexstand von 116,1 Punkten ausgeglichen.

Versichertes Gehalt bei der Pensionskasse: Das versicherte Gehalt entspricht dem neuen Grundgehalt,
vermindert um den Koordinationsabzug von Fr. 8250. (125% der minimalen einfachen Altersrente
der AHVI.

Ein gutes Piano lebt lange.
Umso wichtiger ist, wo man
es kauft

Ein Jecklin- Klavier kommt aus dem grössten
Pianohaus der Schweiz.
Dass wir Piano-Spezialisten sind, merken Sie nicht nur
an unserer Beratung. Sondern auch an unserer
sorgfaltig zusammengestellten Auswahl. Wir verkaufen
beispielsweise nur Pianos, von denen wir aus Erfahrung
wissen, dass sie sich im trockenen Bündner Klima
bewähren.
Und wenn Ihr Klavier einmal gestimmt oder repariert
werden muss, steht Ihnen unsere Serviceabteilung zur
Verfügung.

* Chur
Alexanderstr. 14

V Tel. 081/ 22 89 69 Jecklin
19


	...

